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Bitte um erforderliche Klärungen zur Durchführung und Erstattung von PoC-Antigen-Tests 
im Bereich der Eingliederungshilfe 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister Laumann, 
sehr geehrte Frau Lubek, 
sehr geehrter Herr Löb, 
 
die LAG Freie Wohlfahrtspflege in NRW unterstützt ausdrücklich den Einsatz von PoC-Antigen -
Tests zum Schutz von vulnerablen Gruppen in unseren zahlreichen Einrichtungen und Diensten. 
Anders als im Bereich der Pflege, wo rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen schon auf der 
Bundesebene zunehmend klar grundgelegt sind, bedarf es noch immer auf der Landesebene im 
Bereich der Eingliederungshilfe noch gesicherter und berechenbarer Regelungen. 
 
Im Rahmen der gemeinsamen Gespräche (Vertreter*innen MAGS, Landschaftsverbände, Freie 
Wohlfahrtspflege) ist in NRW konsentiert, dass Mehrkosten der Einrichtungen und Dienste im 
Bereich der Eingliederungshilfe und der Hilfen nach § 67 SGB XII, die durch Corona-Verordnungen 
und Allgemeinverfügungen des Landes ausgelöst werden, von den Leistungserbringern gegenüber 
den Landschaftsverbänden geltend gemacht werden können. Genaue Modalitäten dieser 
Kostenübernahme sind offenbar zäher Gegenstand von Verhandlungen zwischen den 
Landschaftsverbänden und dem Land NRW.  
 
Die von den Landschaftsverbänden gemachten Zusagen zu Kostenübernahmen für die 
Durchführung von PoC-Antigen-Tests sind für die Freie Wohlfahrtspflege allerdings keineswegs 
klärend. Es wird sogar die Notwendigkeit von Personalmehraufwendungen durch die 
Landschaftsverbände in Frage gestellt. 
 
Um auch in den Diensten und Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit den PoC-Schnelltestungen 
voran zu kommen, ist zwingend und zeitnah eine Regelung analog der auf Bundesebene für den 
Pflegebereich beschlossenen Kalkulation von 9 € pro durchgeführten Test sicher zu stellen.  
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Die Kostenübernahme muss für alle Einrichtungen und Dienste nach § 4 Abs.2 Nr.1-4 TestV des 
Bundes sichergestellt werden.  

 
Im Namen der Einrichtungen und Dienste der Eingliederungs- und Wohnungslosenhilfe bitte ich 
Sie um Unterstützung, damit die Ansprüche von Berechtigten nach § 4 Absatz 1 TestV auch hier 
zügig ermöglicht werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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